
Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Audiencia Provincial de Barce
lona — Auslegung der Art. 3 Abs. 3 und 22 Abs. 2 des Über
einkommens zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften 
über die Beförderung im internationalen Luftverkehr (Überein
kommen von Montreal) (Beschluss 2001/539/EG des Rates, ABl. 
L 194, S. 38) — Haftung der Luftfahrtunternehmen bei der 
Beförderung von Reisenden und ihrem Gepäck im Luftverkehr 
— Begrenzung der Haftung für den Fall von Zerstörung, Ver
lust, Beschädigung oder Verspätung des Reisegepäcks 

Tenor 

Art. 22 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 des am 28. Mai 
1999 in Montreal geschlossenen Übereinkommens zur Vereinheitli
chung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen 
Luftverkehr, das von der Europäischen Gemeinschaft am 9. Dezember 
1999 unterzeichnet und mit Beschluss 2001/539/EG des Rates vom 
5. April 2001 in ihrem Namen genehmigt wurde, ist dahin aus
zulegen, dass der Anspruch auf Entschädigung und die Haftungs
begrenzung des Luftfrachtführers bei Verlust von Reisegepäck auch 
für den Reisenden gelten, der diese Entschädigung für den Verlust 
eines Gepäckstücks fordert, das von einem Mitreisenden aufgegeben 
wurde, sofern dieses verloren gegangene Gepäckstück tatsächlich Gegen
stände des Reisenden enthielt. 

( 1 ) ABl. C 290 vom 1.10.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 29. 
November 2012 — Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland/Europäische Kommission 

(Rechtssache C-416/11 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Richtlinie 92/43/EWG — Erhaltung der na
türlichen Lebensräume — Liste von Gebieten von gemein
schaftlicher Bedeutung in der mediterranen biogeografischen 
Region — Aufnahme eines vom Königreich Spanien vor
geschlagenen Gebiets in die Liste — Gebiet, das einen Bereich 
britischer Hoheitsgewässer vor Gibraltar und einen Bereich 
auf hoher See einschließen soll — Nichtigkeitsklage — Rein 

bestätigende Handlung) 

(2013/C 26/22) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Rechtsmittelführer: Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland (Prozessbevollmächtigte: S. Ossowski im Beistand 
von D. Wyatt, QC, und V. Wakefield, Barrister) 

Andere Partei im Verfahren: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigte: D. Recchia und K. Mifsud-Bonnici) 

Streithelfer zur Unterstützung der Kommission: Königreich Spanien 
(Prozessbevollmächtigte: N. Díaz Abad und A. Rubio González) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts (Siebte Kammer) 
vom 24. Mai 2011 in der Rechtssache T-115/10, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland/Europäische Kom
mission, mit dem das Gericht eine Klage auf teilweise Nichtig
erklärung des Beschlusses 2010/45/EU der Kommission vom 

22. Dezember 2009 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
zur Verabschiedung einer dritten aktualisierten Liste von Gebie
ten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der mediterranen bio
geografischen Region (bekannt gegeben unter Aktenzeichen 
K[2009] 10406), soweit danach ein von Spanien vorgeschlage
nes Gebiet namens „Estrecho Oriental“ (ES6120032), das einen 
Bereich britischer Hoheitsgewässer vor Gibraltar und einen Be
reich auf hoher See einschließen soll, weiterhin in der Liste 
aufgeführt wird, als unzulässig abgewiesen hat 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland trägt 
die Kosten. 

3. Das Königreich Spanien trägt seine eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 298 vom 8.10.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 6. Dezember 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale di 

Rovigo — Italien) — Strafverfahren gegen Md Sagor 

(Rechtssache C-430/11) ( 1 ) 

(Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts — Richt
linie 2008/115/EG — Gemeinsame Normen und Verfahren 
im Bereich der Rückführung illegal aufhältiger Drittstaats
angehöriger — Nationale Regelung, die eine Geldstrafe 
vorsieht, die durch eine Abschiebungsstrafe oder einen 

Hausarrest ersetzt werden kann) 

(2013/C 26/23) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunale di Rovigo 

Beteiligte des Ausgangsverfahrens 

Md Sagor. 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Tribunale di Rovigo — Aus
legung der Art. 2, 4, 6, 7, 8, 15 und 16 der Richtlinie 
2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Ver
fahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348, S. 98) und von Art. 4 Abs. 4 
EUV — Nationale Regelung, wonach gegen einen Ausländer, der 
illegal in das nationale Hoheitsgebiet eingereist ist oder sich dort 
illegal aufhält, eine Geldstrafe von 5 000 bis 10 000 Euro ver
hängt werden kann — Zulässigkeit eines Straftatbestands des 
illegalen Aufenthalts — Zulässigkeit der Ersetzung einer Geld
strafe durch die sofortige Ausweisung für eine Dauer von nicht
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